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Nr. 229 

Mit REJ.LN:r. 6371 y()m .. 30. November 1971 wur de, .. ß.e:l'.' Einzonung,:<,ie,s 

Industriegebietes "Nord" zugestimmt unter dem Vorbehalt, class die 

Gemeinde Neuendorf in Verbindung mit dem Kantonalen Tiefbauamt 

die Strassenführung und die Baulinien bereinige und . erneut .. öffent- 
... : . : :.. . . ... . . -~ -- ~ -_..-·-~: ... ·--·~. . . ·.. . -- . .·. " 

lieh auflege. Diese öffentliche.~uflage erfolgte.in der Zeit vom 

27 • .April bis 27. Mai 1972 • .Aufg_rund ve r-ecm.edenar Eä.nepr-achen 
bei der Gemeinde wurde der Plan in der Folge sowohl hinsichtlich 

der Strassen- wie der Baulinien g~geri.Uber den Grundlagen des Tief 

bauamtes erheblich abgeändert,ohp.eNeuau.flag$d:\lrQhdie Gemeinde 

versammlung am 30 • .April 1973 gutgeheissen und dem Regierungsrat 

des Kantons Solothurn zur Genehmigung unterbreitet. Mit Regierungs 

ratsbeschluss Nr •. 1189 vom 12. Mä.rz 1974 wurde der Strassen- und . . . . . . ,. . ' 
·-·-··-·-··· . ~-·-······· ·····-··-·. . ······~- --~. 

Baulinienplan auch auf Grund verschiedener Ver.fahrensfehler weder ::.:· .. <. . . -~ ...... -~ : ' .. i_._ : __ ;· .· '._._ : : · ... : . 

formell noch materiell genehmigt; das Bau-Departement wurde beauf- 

tragt, das Bauplanverfahren für die Kantonsstrasse und den Kreuzungs 

bereich mit der Industriestras·se durchzuführen. 

Nach§ 11 bis des Gesetzes über 'das Bauwesen vom 10. Juni 1906/ 

· 24. Mai 1964, wurde in der Zeit vom 17. Juni bis J.'.7.' Juli 1974 
der durch das Kant. Tiefbauamt überarbeitete Strassen- und Baulinien 

plan Nr. 0.56.1.4 öffentlich aufgelegt. 

·Gleichzeitig lief auch das. Planverfahren (Plan Nr. 747-l~);für die 

Strassen- und Baulinien der Gemeindestrassen. Flir cfieses ,Ve-rfahren 

ist die Gemeinde zuständig. 
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II. 

Gegen den Auflageplan Nr. 0.56.1.4 sind 6 Einsprachen beim Bau 

Departement termingerecht eingereicht worden, weshalb auf sie ein 

zut~eten ist. Einsprecher.sind: 

1. Firma Brauere~ zum Warteck AG. Basel 

als Eigentümerin von GB Neuendorf Nr. 1389, 

vertreten durch Herrn Dr. F. Zwygart 

-2• Genossenschaft für die Erschliessung der Industriezone 

Neuendorf 

.ve r tz-e+en durch He r-r n Dr. F. Zwygart 

·· 3. Pirma Tolag AG, Neuendorf 

a La: Eigentümerin von GB Neuendorf- Nr. 1387 1 - 

~ertreten durch Herrn Dr. F. Zwygart 

4. Einwohnergemeinde ~euen~~rf 

___ 5. Firma Belartimmo AG, Aarburg 

Eigentümerin der Parzellen GB Nr. 1,446 und 1455, 

yertreten durch Herrn Dr. Max Studer, Olten 

· .· 6 •. Herr Ahdres M. Liniger, Management Consulting 

Neuensteinerstrasse 27, Basel: .. _ _ 

III. 

Beamte des Bau-Depar~ementes führt~n,, teilf:3 im :SeisEJin,von Ver- 
··-··•"· •.• ,_.:··.•-·········.;.· _-:·.-_.:.! _._,._ __ :·· .. 

tretern der Gemeinde die Einspracheverhandlungen durch. Der Regie- - . ·;: .· .. - ., =, . . : . .. : 

rungsrat stellt fest und zieh\ in Erw_~gung: ! _, • 

Einsprac_.he Nr._ 1: Firma !2!auerei zum Warteck AG,~ Basel. 

Die Firma ist Eigentümerin von GI3 Nr~ 1389 im Indust:riegebieJ.von 

Neuendorf. In der Einsprache wird vorab geltend gemacht, der geplante 

Ausbau der Kreuzung zwischen der Kantonsstrasse (Neustrasse) und der 

Industriestrasse sei zu aufwendig. Die vorgesehenen Linksabbiegespu 

ren seien übertrieben und durch den zu erwartenden Verkehr nicht ge 

rechtfertigt. Durch diese Planung werde viel Land beansprucht und die 

Eingriffe in das Grundeigentum seien auch durch die Baulinien erheblich. 
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So werde"'"entl'a.ng "der qstgr·enze. de's ·Grühdstüc•ke's e·i.ne · Baulinie 

von 10 m verlangt, was· unzumut.bär' sei•. · · 

Hiezu ist festzustellen: Verkehrserhebungen vom August 1974 haben 

gezeigt, dass auf dieser Strasse bereits erhebliche Verkehrsfre 

quenzen, mit einem hohen Schwerverkehranteil bestehen. Dabei sind 

erst zwei grössere Industriebetriebe vorhanden. Diese Situation 

hat den Kanton gezwungen, auch an der Durchgangsstrasse T 5 eine 

Linksabbiegespur zu bauen. Wenn das grosse eingezonte Industrie 

gebiet noch mehr überbaut wird, muss ohne Zweifel mit einer weitern 

Verkehrszunahme gerechnet werden, so dass die vorsorgliche Planung 

dieser Linksabbiegespuren absolut gerechtfertigt ist. Sie kann somit 

nicht als übertrieben bezeichnet werden. 

Der Baulinienabstand wurde nicht zuletzt deswegen so gross gewählt, 

weil sich in diesem Bereich sowohl Leitungen ·der Migros-Verteilbe 

triebe AG, aber auch eine öffentliche Entwässerungsleitung der Auto 

bahn befinden. Nachdem jedoch die Grundeigentümerin schriftlich mit 

teilt, dass eine Ver~egung der öffentlichen Leitung der Autobahnent 

wässerung nicht verlangt werde und entlang der Kantonsstrasse eine 

Reduktion der Baulinienabstände zugestanden wurde, steht auch in 

diesem Falle der Festlegung eines Baulinienabstandes entlang der 

Kantonsstrasse von 6 m anstatt 10 m ab oberkant Böschung nichts im 

Wege. Ebenfalls· wurde d·er Firma in einer Entfernung von ca. 80 m ab 

der Tangente der Einmündungskurve eine Zu- und Wegfahrt auf die Indu 

striestrasse zugestanden. Diese Grundlagen werden im Plan eingetra 

gen. 

Auf Grund dieser gegenseitigen Vereinbarungen wurde die Einsprache 

durch den Recht sver-t re t.e'r der Firrria, am 17 ~ Dezember 197 4 zurückge- 
. . 

zogen, so dass sie als erledigt abge~chrieben werden karin~ 

1 :: 
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Einsprache Nr. 2: Genossenschaft für die Erschliessung der 

Industriezone Neuendorf 

vertreten durch Herrn Dr. F. Zwygart 

Die .9-enqssenschaft für die Erschliessung der Industriezone erachtet 

den g~pla_n~en Ausbau der Kreuzung als übertrieben und als nicht im 

öffentlich~n Interesse liegend. Ein solcher Ausbau entspräche auch 

nicht den Bedürfnissen der dortigen Industriezone. Die kantonalen 

Instanzen hätten keinerlei verbindliche Abklärungen über den zu er 

wartenden Verkehr vorgenommen und durchführen lassen. Auch fehlten 

die reohtlichen und tatsächlichen Grundlagen für eine Fortführung der 

Industriestrasse .i.n östlicher Richtung auf den Autobahnanschluss 

Egerkingen hin. 

· . , Wegen de_r Planung der fraglichen Kreuzung wird auf die Auef'ühr-ungeri 

__ bei Einsprache Nr. 1 hingewiesen. Die dort erwähnten Verkehrszählungen 

des Tiefbauamtes wurden nach Eingang der vorliegenden Einsprache durch 

geführt. _Es sei wiederholt, dass es _sich hier um eine vorsorgliche 

···1· '-: 
. Planung handelt und dass die Verwirklichung der einen oder der andern 

Liµksabbiegespur selbstverständlich erst dann erfolgt, wenn die Ver 

kehrsfrequenzen.und ein sicheres und flüssiges :Befahren der Kantons- . . . . 

strasse oder der Industriestrasse dies erfordern. 

Es trifft zu, dass die rechtlichen Voraussetzungen für eine Beitrags 

leistung des Kantons an die gemeindeeigene·Industreistrasse noch nicJri+, 

vorhanden sind. Diese Strasse ist aber in den Bebauungsplänen der Ge 

mel.nden rechtlich sichergestellt und in langen Abschnitten auch be 

reits ausgeführt. Diese Strasse hat den unbe:treitbaren Vorteil, dass 

s.ie Ortsdurch,:fahrten meidet und der Schwerverkehr zu gegebener Zeit 

daher direkt auf den_Autobahn(:l.n~chlusl;} Egerkingen geleitet werden 

kann. Dies ist ein ganz entscheidender Vorteil, der bei der weiteren 

Planung und Realisierung dieser Strasse nicht aus dem Auge gelassen 

werden kann. 

Aus diesen Gründen muss an der (im übrigen von zahlreichen Einspre 

chern als richtig erkannten) Planung festgehalten werden. Die Ein 

sprache ist somit abzulehnen. 
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., :Gi_p.s.12..rache Nr~ .. 3-'. Firma Tolag AG, Neuendorf 

vertreten durch Herrn Dr. F. Zwygart, Solothurn 

Die Einsprecherin verlangt die Reduktion des Baulinienabstandes, 

da das vorhandene Grundstück für eine Industrieüberbauung ohnehin 

etwas knapp sei. Zudem wird die Zusicherung für die Erschliessung 

des Grundstückes verlangt. 

In der Einspracheverhand1urig konnten sämtliche Differenzen bereinigt 

werden.·Der Baulinienabstand entlang der Kantonsstrasse wird neu auf 

6„oo m1 gemessen ab hinterem Trottoirrand, festgelegt, wobei von der 

Böschungsoberkante ein Baulinienabstand von Minimum 4,00 m einge 

halten ist •. Eine Zu- und Wegfahrt zum Grundstück wird an der Nord 

ostecke desselben auf die Industriestrasse zugesichert. Entlang der 

Nord- und Westgrenze des Grundstückes wird eine Grünrabatte von 2,50 m 

vorgesehen. Auf Grund dieser Zusicherungen, die im Plan genau festge 

legt werden, wurde die Einsprache zurückgezogen. 

EinspraQbi3Jr~_i_t Einwohnergemeinde Neuendorf 

Auch in·dieser Einsprache wird die Planung der mehrfach genannten 

Kreuzung als übertrieben bezeichnet. Der heutige Ausbau genüge für 

die Verkehrsbedürfnisse der·Industriezone Neuendorf vollauf. Sodann 

.wirft die Gemeinde die Frage des Kostenverteilers auf. Die Gemeinde 

könne sich.keinesfalls mit einem Kostenverteiler einverstanden er 

klären1 welcher neben den Staats- und GemeindE;Jbeiträgen nur die di- . . . . 

rekt anstossenden Grundstückbesitzer belasten würde. Ein Kostenver- .. 
teiler sei auf den regionalen Charakter der Strassenkreuzwfi:g abzu 

stimmen. 

Ueber die Notwendigkeit der planlichen Sicherstellung der Strassen 

kreuzung wird auf die Ausführungen bei den vorstehenden Einsprachen 

verwiesen. Die Gemeinde Neuendqrf sollte mithelfent die Konseqµenzen 

der von ihr geförderten Ansiedlung von Industrie zutragen. 

Ein Kostenverteiler wird erst beim Ausbau der Kreuzung aktuel~. Der 

Zeitpunkt hiefür ist heute durchaus ungewiss. Es wird dannzumal ge 

nau zu prüfen sein; wer als Verursacher für den die Kreuzung belasten 

den Verkehr zu gelten hat. Zählungen über Ziel und Herkunft der Fahr 

zeuge werden dies unschwer feststellen lassen. Es unterliegt keinem 

Zweifel, dass auch die Gemeinde zu gegebener Zeit, entsprechend der 

Praxis des Regierungsrates in ähnlichen Fällen, einen erhöhten Bei- 



trag an die Ausbaukosten·zu leisten haben.wird. Es.wäre aber absolut 

··verfrüht, · heute bereits konkrete Berechnungen hierüber anstellen 

zu wollen. In diesem Sinne können die vorsorglichen Einwände der 

- ·Gemeinde_ als Rechtsverwahrung gelten; die Einsprache gegen den Strassen 

und ~ Baulinienplan ist jedoch, soweit darauf eingetreten werden kann, 

abzulehnen. 

·. Einsprache Nr. 5: Firma Belartimmo AG, Aarburg 

vertreten durch Herrn Dr. Max Studer, Olten 

Im Zeitpunkt der Einreichung der Einsprache war noch ein Land 

erwerb zwischen der F'irma Belartimmo AG und dem Tiefbauamt im Zu- 

sammenhang mit dem Ausbau der Kantonsstrasse hängig. Die Einspre 

cheririmacht die Genehmigung des Planes von der Regelung dieses Ge 

schäftes at ingig. Im weiterri erachtet sie ebenfalls das Strassen 

kreuzungsprojekt als·zu aufwendig. Sodann wünscht die Firma verbind 

liche Zusicherungen betreffend die Erschliessung ihrer beiden Grund- 

stücke GB Nr. 1446_ und 1455 •. > . 

Schliesslich wird in der Einsprache noch die Frage einer Fortführung 

des Industriegeleises über die Kantonsstrasse in das Industriegebiet 

"Ost" aufgeworfen. Es wird gewünscht, dass bei der vorgesehenen 

Brückenerweiterung auf diese Situation Rücksicht genommen werde. 

In der Einspracheverhandlung vom 17. Dezember 1974 ITJ.it den Vertre 

tern der.Firma Belartimmo AG konnten sämtliche Differenzen bereinigt 

_ werde.n. Das Landerwerbsgeschäft ist inzwischen abgeschlossen. Was di~ 

Planung des Kreuzungsobjektes anbetrifft, konnte sich die ]'irma von 

dessen Zweckmässigkeit überzeugen. Die Frage der Ein- und Ausfahrten 

wurde in dem Sinne gelöst, dass für die Parzelle Nr. 1446 an der Nord 

westecke auf die Kantonsstrasse und für die Parzelle Nr. 1455 an der 

Südös~ecke.,~derselben auf die Industriestrasse je eine Zu- und Wegfahrt 

gewährt wird. Diese Situation wird im genehmigten Plan rechtsverbind 

lich eingezeichnet. Eine andere Erschliessung dieser Grundstücke ist 

nicht möglich. 
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Gestützt. auf entsprechende Zusicherungen bei andern Parzelle~ wird 

auch hier ~er Baulinienabstand entlang der Kantonsstrasse von 8 m 

auf 6 m reduziert. Der Abstand misst sich vom östlichen Trottoirrand 

an bis zur Baulinie. Als Gegenleistung für dieses Entgegenkommen 

konzediert die Einsprecherin auf der Westseite der Parzelle Nr. 1446 
und auf der Südseite der Parzellen Nr. 1446 und 1455 im Anschluss an 

die dortige Trottoiranlage zwischen dem Trottoirrand und der·Baulinie 

einen Grünstreifen von ca. 2,5 m Breite. Die Einsprecherin ermächtigt 

den Staat9 diesen Grünstreifen planlich festzuhalten. 

Wegen der Verlängerung des Industriegeleises über die Kantonsstrasse 

wurden von den Vertretern des Staates keinerlei Zusicherungen abgege 

ben. Es wurden vielmehr die Bede4ken gegen die Errichtung einer neuen 

a Niveau-Kreuzung dargelegt. Die Einsprecherin nimmt von diesen Aus 

führungen Kenntnis und sieht ein, dass sich eine planliche Koordina 

tion zwischen der Kantonsstrasse9 der Dünnernbrücke und einem eventuell 

vorgesehenen Industriegeleise sich heute nicht verwirklichen lässt. 

Niveaukreuzungen für Industriegeleise und Bahnen sind grundsätzlich 

abzulehnen, denn sie sind das Gegenteil dessen, was·die öffentliche 

Hand zur Sanierung gefährlicher Strassenübergänge mit gewaltigem Auf 

wand anstrebt. 

Die Einsprache wurde am 18. Dez.ember 1974 schriftlich zurückgezogen. 

Ej_nsprache Nr. 6: · Herr Andres M. Liniger, Management Consul ting 

Basel 

Die Einsprache von Herrn Liniger richtet sich ebenfall3 hauptsächlich 

gegen die Sicherstellung des.Kreuzungsbauwerkes mit L:i.nksß,bb.iegespur. 

Dies habe insbesondere auch durch die Baulinien eine,n: .. achwer en Ein 
griff in.sein nicht allzugrosses Grundstück zur Folge. Ferner wünscht 

, .. 1.. ,• · : 1 •;· • · •• • ,,r · 

Herr Liniger die konkrete Festlegung der Erschliessungsverhältnisse 

für sein Grundstück. 
,·. __ .·r., ·i ;· 

In der ;E=½11sp:r~c:heverhandlung vom 29. November 1974 wurde folgendes 

ve re Lnbantr. 
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l •. Der Baulinienabstand auf der Ostseite des Grundstückes von 

.Herrn Liniger, also entlang der Kantonsstrasse, wird von 10 m 

auf 8 m.:reduziert. 

2. Die Baulinie südlich des Grundstückes, also entlang der Industrie 

strasse, bleibt wie im Auflageplan bestehen. 

3. Die Zu- und Wegfahrt zum Grundstück Liniger wird an dessen Süd 

westecke auf die Industriestrasse gewährt. Die Situation wird 

im rechtsgültigen Plan eingetragen. 

Auf Grund dieser Vereinbarung hat Herr Liniger seine Einsprache 

gleichentags schriftlich zurückgezogen. 

III. 

Das Planverfahren wurde ordnungsgemäss durchgeführt. Die neuen Er.;.. 

kenntnisse über die Verkehrsfrequenzen zeigen, dass der geplante 

Ausbau von Strassen und Kreuzung zweckmässig und nicht überdimensio 

niert ist. Der vorliegende Strassen- und Baulinienplan ist daher zu 

genehmigen. 

Es wird 

beschlossen: 

1. Der Strassen- und Baulinienplan Nr. 0.56.1.4 für die Neustrasse 

.(JCari·töriss·traäse} sciwie die Kr'euzung mit der Industriestrasse in 

der Gemeinde Neuendorf wird genehmigt. 

2. Vom Rückzug der Einsprachen Nr. 1, 3, 5 und 6 wird Kenntnis ge- 

nommen. 

3. Die: Etnsprachen Nr. 2 und 4 werden im Sinne der Erwägungen abge 
lehnt. 

4. Für den Fall, dass zu gegebener Zeit mit den betreffenden Grund- 

• eigentlimern über den. Erverb des für den Ausbau der Strasse und 

der Kreuzung gemäss Plan erforderlichen Landes keine gütliche 

Einigung zustande kommen sollte, wird das Expropriationsverfahren 

eingeleitet. Das Bau-Departement wird mit dem Vollzug beauftragt. 

Ausfertigungen Seite 9 

Der ~taatsschreiber: 

1-'\,0-X~A~ 
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Ausfertigungen: 

- Bau-Departement (2) Fo/k/me 

~ Jur. Sekretär des Bau-Departementes, Herr Lack 

- Verkehrsamt (2) 

- Kant. Tiefbauamt (4) mit 2 genehmigten Plänen Nr. 0.56 • .1.,.,,i 
Büro für Nationalstrassen (2) mit 1 genehmigten Plan Nr. 0.56!.,Ll 
Kant. Planungsstelle mit 1 genehmigten Plan Nr. 0 • ..2.6.1~4 

Einwohnergemeinde Neuendorf (2) mit 1 genehmigten Plan 0.56.1.4 
Herrn Er L tz Schürch, Präsident der Kantonalen Schätzungskommission, 

Dulliken 

Amtsblatt 

~er EINSCHREIBEN 8.tl.: 

- Genossenschaft für die Erschliessung der Industriezone, 
z.Hdn. Herrn Oeggerli, Dorfstrasse 35, 4623 Neuendorf 

- Dr. F. Zwygart, Fürsprech, Niklaus-Konrad-Strasse 12, Solothurn (6) 
- Dr. M. Studer, Fürsprech, Baslerstrasse 46, Olten (2) 

- Herrn A.M. Liniger, lic. oec., Neuensteinerstrasse 27, Basel 

- SBB-Bahndienst Sektion II, z. Hdn. Herrn Ing. Nussberger, Haupt- 
bahnhof, Solothurn 




